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„Befähigung`` als Bildungsziel
im Deutschschweizer Lehrplan 21
Wie lassen sich die übergeordneten Bildungsziele des Lehrplans 21 auch für
Schüler/-innen mit kognitiven Beeinträchtigungen erreichen? Der Beitrag diskutiert
hierzu die Möglichkeiten des Befähigungsansatzes nach Amartya Sen und Marta
Nussbaum.

oo Abb. 1: Frau Profi Ho\\erweger Haske\\ auf der Tagung der Hftl zur A"endung
des Lehrp\ans 21 filr Schü\erinnen und Schü\er mtt komp\exen Behtnderungen in
der Sonder- und Regelschu\e.

Von Judith Hollenweger
Haskell

Mit dem Lehrplan 21 (www.lehrplan21.ch)  erhalten

die Deutschschweizer Kanto-
ne zum  ersten  Mal  einen  ge-
meinsamen  Rahmenlehrplan
fü r d ie volkssch u le.

Grundansprüche

Die   Erwartungen   bezüglich

Kompetenzaufbau werden für

jeden  Zyklus  als  „Grundan-
sprüche" definiert:

7.  Zyk/us..  Kindergarten  und

1./2.   Klasse   Primarschule,

2. Zyk/us.. 3.-6.  Klasse Primar-

schule, 3. Zyk/us..1.-3.  Klasse

Sekundarschule.

Für die  Erreichung der i.ewei-

ligen  Grundansprüche in  den

sechs  Fachbereichen  „Spra-

chen";  „Mathematik";  ,,Natur,

Mensch,  Gesellschaft";  ,,Ge-

stalten"; „Musik"; „Bewegung

und Sport" stehen somit drei
bis vier Jahre zur Verfügung.

Zeichnet es sich  ab, dass die
Grundansprüche  möglicher-

weise  nicht erreicht werden,
wird  nach  einer  Beurteilung

des Lernstandes eine beson-
dere Förderung in die Wege ge-
leitet. Falls notwendig, können

die Grundansprüche im Einzel-

fall angepasst werden -im Sin-

ne individueller Lernziele. Eine

„Befreiung" vom Lehrplan gibt
es nicht.

Bildungsziele

Der  Lehrplan  21   gilt  für  al(e

Schülerinnen   und   Schüler

und somit „auch für die Schü-

lerinnen  und  Schüler mit be-

sonderen  pädagogischen  Be-
dürfnissen"  (vgl.  Lehrplan  21

Grundlagen,  Verbindlichkei-

ten).  lm  Lehrplan  21   promi-

nent ausgewiesen sind die 363

Kompetenzen, die meist wäh-
rend der elf schuljahre entlang
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von Kompetenzstufen aufge-
baut werden.  Dabei sollen die

übergeordneten  Bildungszie-

le  des  Lehrplans  21  erreicht

werden:
Die  Erkundung eigener Po-

tenziale, die Entwicklung einer

eigenen ldentität und die Befä-

higung zu einer eigenständigen

und selbstverantwortlichen Le-

bensführung, die zur Teilhabe

und   Mitwirkung   im   gesell-

schaftlichen Leben führt.

Jedes  Kind  soll  außerdem
dazu in die Lage versetzt wer-
den, seine eigenen Fähigkeiten,

lnteressen und Talente zu ent-

wickeln,  eine  eigenständige

Persönlichkeit auszubilden und

sich aktiv am gemeinschaftli-

chen  Leben  beteiligen zu  kön-

nen.

Die  Bildungsziele  des  Lehr-

plans 21  entsprechen  somit
auch den Ansprüchen der Be-

hindertenrechtskonvention,
Menschen  mit  Behinderun-

gen  ihre  Persönlichkeit,  ihre

Begabungen und ihre Kreativi-

tät sowie  ihre geistigen  und
körperlichen  Fähigkeiten voll

zur Entfaltung bringen zu  las-

sen"  und  „Menschen  mit  Be-

hinderungen  zur  wirklichen

Teilhabe  an  einer freien  Ge-

sellschaft zu befähigen" (UNO

2006 BRK, Artikel 24, Abschnitt

1  b  und  c).

Konkret bedeutet das:  Nur
wenn  der angestrebte  Kom-

petenzaufbau tatsächlich zum
Erreichen dieser Bildungsziele

führt, wird die Volksschule ih-

rem  Bildungsauftrag gerecht.

Bei Schülerinnen und Schülern

mit  komplexen  Behinderun-

gen  bieten diese Kompetenz-
umschreibungen   allerdings

zu  wenig  Orientierung.  Wer-

den  Kompetenzen  nicht  er-
wartungsgemäß  aufgebaut,
sind  Lehrpersonen versucht,
Kompetenzen   wegzulassen
oder  auf vorgelagerte  Kom-

petenzstufen  auszuweichen.
lm  Schulalltag können so die

übergeordneten  Bildungszie-

Ie  leicht vergessen  gehen.  Die

Förderung wird auf die vorhan-

denen  Schwierigkeiten  aus-

gerichtet und Verhaltensziele
treten  an  die  Stelle  der  Bil-

dungsziele.  Als  Orientierung

dient das Gegenwärtige;  der
Blick dabei oft zurückgewandt,

um  Fortschritte aufzeigen zu
können.  Für die  Bildungspla-

nung maßgebend wäre j.edoch
das „Noch-nicht-Vorhandene",

das, was in Zukunft einen Men-

schen zu  einem  guten  Leben
befähi8t.

Damit die übergeordneten
Bildungsziele bei der Bildungs-

planung   handlungsleitend
werden,  muss  „Befähigung"

konkretisiert werden. Als theo-

retische Grundlage dient dafür

der Befähigungsansatz nach
Amartya  Sen  (z. 8.  2009)  und

Marta  Nussbaum  (z. 8.  2011 ).

DeF Befähigungsansatz ist an-

schlussfähig an die Konzeption

von Behinderung, welche sich

in der Schweiz in den  letzten

zehn Jahren etabliert hat -ba-

sierend  auf der lnternationa-
(en  Klassifikation  der Funkti-
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onsfähigkeit, Behinderung und

Gesundheit (lcF, WH0 2001 ).

Befähigungsansatz

Der Befähigungsansatz unter-

scheidet zwischen
1  Funct/.on/.ngs  („Funktions-

weisen", vorhandene Fähig-

keiten  und  Fertigkeiten, Ak-

tivitäten gemäß ICF, Kompe-

tenzen gemäss Lehrplan 21 )

und
i  Copob/.//t/.es   („Befähigun-

gen", Verwirklichungschan-
cen, über Möglichkeiten und

Freiheiten verfügen, Lebens-

optionen;  Bildungsziele ge-

mäß Lehrplan 21 ).

Funcf/.on/.ng besch rei bt bereits

Erreichtes, im  Sinne von Akti-

vitäten  (Do/.ngs, z. 8.  „essen")

und  Zuständen  (Be/.ngs,  z. 8.

„gesund sein"), Copob/.//'ty hin-

gegen  beschreibt das Vermö-
gen,  etwas  zu  erreichen.  lm
Fokus sind dabei die dem Men-

schen  zur Verfügung stehen-
den  Handlungsmöglichkeiten,

aus denen er auswählen kann.

Kann  ich  „essen", eröffnet mir

das viele  Möglichkeiten; zum

Beispiel   meinen   Hunger  zu

stillen, Genuss zu  empfinden,

Selbstbeherrschung zu  üben,
Beziehungen   kulinarisch  zu

vertiefen,  langweilige Veran-

staltung zu versüßen, satt zu
werden,  gesund  zu  bleiben,
etc. (vgl. Graf 2011, S.19).  Nicht

die  Aktivität   „Essen"   allein

macht uns glücklich, sondern

was wir damit erreichen  kön-

nen.  Fehlende  personale  Res-

sourcen  (z. 8.  motorische Fä-
higkeiten) können dabei durch

andere personale Ressourcen

(z. 8.  Durchhalten  bei  motori-
schen  Problemen) oder sozia-

le  Ressourcen  (z. 8. Assistenz)

ersetzt werden. Oder Nahrung
kann verkleinert werden, da-
mit die Umwandlung von „es-

sen`` in „satt werden" einfacher

wird.

Ob  die  eine  oder  andere
Strategie besser ist, kann  nur
entschieden  werden,  wenn
die Ziele gek(ärt sind. Gemäß

Befähigungsansatz ist „essen
können" zwar wichtig, aber nur

wenn es mich befähigt, damit
etwas für mich Wichtiges zu er-
reichen. „Essen" dient nicht nur

der Nahrungsaufnahme, son-

dern eröffnet eine ganze Welt
von  Möglichkeiten!  Solche Vi-

sionen zukünftiger Befähigun-

gen dienen der Lehrperson als
Orientierung bei der Gestaltung

von Lerngelegenheiten, die der

Erweiterung des Möglichkeits-

raums dienen, nicht nur dem
Erwerb von Fertigkeiten.

6 Befähigungsbereiche

Um  den  Lehrplan  21  auch für

Schülerinnen  und  Schüler mit

komplexen Behinderungen an-

wendbar zu  machen, wurden
aus den oben genannten  Bil-
dungszielen  insgesamt sechs
Befähigungsbereiche  entwi-
ckelt (vgl. Hollenweger/Bühler

2019). Diese Bereiche orientie-

ren sich an den im Lehrplan 21

enthaltenen   überfachlichen

Kompetenzen (personale, sozi-

ale und  methodische Kompe-
tenzen).

Der   Bildungsauftrag   der
Schule ist dann erfüllt, wenn

die Schülerinnen  und  Schüler

in  allen sechs Bereichen  befä-

higt werden (für eine Beschrei-

bung der Bereiche siehe Hol-

lenweger/Bühler2019):

1.   „Sich selbst sein und

werden``,

2.   „Sich und andere

anerkennen",

3.   „Sich austauschen und

dazugehören",
4.   ,,Mitbestimmen und

8estalten",
5.   „Erwerben und nutzen",

6.   „Dranbleiben und

bewältigen".

Um nochmals auf das Beispiel

„essen" zurückzukommen: Die-
se Fähigkeit, an der möglicher-

weise mehrere Jahre lang ge-
arbeitet  wird,  kann  je  nach
Situation des betroffenen  Kin-

des mit unterschiedlichen  Be-

fähigungsbereichen  in  Bezug

gesetzt  werden.   Bei   einem

Mädchen  mit Anorexie  steht
möglicherweise   eher   „Sich

selbst  sein  und  werden"  im
Zentrum, bei einem Jungen mit

Cerebralparese vielleicht vor

allem „Erwerben und nutzen",

bei einem  Kind mit kognitiven

Einschränkungen  aber zentral

auch  „Sich  austauschen  und
dazugehören``. Die Befähigung

als übergeordnetes Bildungs-
ziel   beantwortet  die   Frage

„Wozu wird gelernt?":
Wozu soll ein  Kind  mit aus-

geprägten    kognitiven    Ein-
schränkungen  ,,schön essen``

können? Welche Möglichkeits-

räume erschließen sich damit

und welche Lerngelegenheiten

müssen  geschaffen  werden,
damit relevante  Erfahrungen
überhaupt  gemacht werden
können?   Wcrs   gelernt  wird,

muss mit dem Wozu begründet
werden können. Wenn „schön

essen" keinen Zweck über das

„schön essen  können" hinaus
erfü(lt, taugt es  nicht als  Bil-

dungsziel.

Partizipation

DerBefähigungsansatzermög-

licht auch  einen  anderen  Zu-

gang zu  „Behinderungen". Ak-
tivitäten   oder   Fähigkeiten

(funct/.ont.ngs)  können  durch
Funktionseinschränkungen be-

einträchtigt sein und meistens

sind  aus diesem  Grund  auch
die Lebensoptionen oder Ver-

wirklichungschancen  (copob/.-

/t.tt.es)eingeschränkt.

Durch Bildung können nicht

nur neue Aktivitäten erworben,

sondern vor allem die mit die-

sen Aktivitäten verbundenen
Möglichkeitsräume erweitert
werden  (Partizipation).  Statt

der „geistigen  Behinderung"

werden  Schwierigkeiten  bei
verschiedenen Lernaktivitäten

und  Lernerfahrungen  (Essen,
Lesen   lernen,  Zuhören)   be-

schrieben.  Das  situative Ver-

ständnis von  Behinderungen,

wie es die lcF ermöglicht, er-

lau bt es erst, die gegenwärtige
Funktionsfähigkeit im Konzept

von Befähigung zu denken.

Das Konzept der „Befähigung"

geht a(lerdings über die lcF hi-
naus  und  nimmt  die  Person
stärker in den Fokus. Denn Bil-

dung ist mehr als das Antrai-
nieren von  Funktionsfähigkeit

oder Erbringen von Leistungen.

Lernziele orientieren sich nicht

nur an messbaren Fähigkeiten,

sondern  an  der  Erweiterung
der damit verbundenen  Mög-
lichkeitsräume. Gute  Pädago-

ginnen und  Pädagogen wuss-
ten   das  schon   immer;   die
Befähigungsbereiche machen

dieses Wissen  nun  kommuni-

zierbar  und  im  Rahmen  des
neuen  Lehrplans  21   konkret

anwendbar.  .
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